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Laffert, Moritz von
Miteigentumsgemeinschaft Dahms, Jörg und Sylvia
Miteigentumsgemeinschaft Loew, Manfred und Brigitta
Miteigentumsgemeinschaft Rawolle, Harald, Dr. und Ursula
Miteigentumsgemeinschaft Schulze, Friedrich-Wilhelm und 
Ralf-Peter
Miteigentumsgemeinschaft Schulze, Ralf-Peter und Anita
Miteigentumsgemeinschaft Stechow, Alexander Freiherr 
von und Benita Freifrau von 
Miteigentumsgemeinschaft Ursinus, Rolf und Karin
Schulze, Ralf-Peter
Stammermann, Otto A., Dr. h. c. 
von Stechow´sche Familiengesellschaft bR
von Stechow´sche Familiengesellschaft Forst bR
Zedlitz und Leipe, Albrecht Freiherr von 

2. Die Änderung gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2020.

Zweisprachige deutsch-niederdeutsche Beschriftung 
des Verkehrszeichens Z 310 der 

Straßenverkehrs-Ordnung 

Erlass des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landesplanung

Vom 19. Februar 2020

1 Allgemeines

Ausgangspunkt bilden die von der Bundesrepublik Deutschland 

der Grundrechte der Europäischen Union, der Antidiskriminie-
rungsrichtlinien der Europäischen Union sowie des Rahmen- 
übereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der 

-
ta der Regional- und Minderheitensprachen anerkannten Regio- 

-
denburg beheimatet.

Aufgrund von § 46 Absatz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur StVO (VwV-StVO) zu § 46 Absatz 2 StVO wird für 
das Zeichen 310 StVO genehmigt, dass abweichend von Zif-
fer IV VwV-StVO zu § 42 zu den Zeichen 310 und 311 StVO 

-

wird. Von dieser Ausnahme werden nicht die Zusätze zum amt-
-

rechtlicher Vorschriften amtlich verliehen worden sind, erfasst.

-
derdeutschen zugehörig sind, sind nur die Ortsteilnamen zwei-
sprachig auszuweisen.

2 Beschriftung des Zeichens 310 StVO - Ortstafel

Bei der zweisprachigen Ausführung der Ortstafel in niederdeut-
scher Sprache sind die Vorgaben der VwV-StVO zur Größe und 
Beschriftung von Verkehrszeichen (VwV-StVO zu den §§ 39 
bis 43) und VwV-StVO zu den Zeichen 310 und 311 StVO an-
zuwenden. 

Die niederdeutsche Bezeichnung ist unter dem hochdeutschen 

Die vorgeschriebene Größe der Ortstafel kann bis zu 15 Prozent 
überschritten werden. Sofern erforderlich, ist die Verkleinerung 
der Schriftgröße möglich oder die Engschrift zu verwenden.

Die korrekte Schreibweise des Ortsnamens in niederdeutscher 
-

deutsch im Land Brandenburg e. V. im Rahmen des Anhörver-
fahrens durch die unteren Straßenverkehrsbehörden sicherzu-
stellen.

3 Verfahren und Kostentragung

Abweichend von § 5b Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes 
trägt sämtliche Kosten derjenige, der die Aufstellung des Zei-
chens beantragt.

Mit dem Antrag ist der unteren Straßenverkehrsbehörde eine 
schriftliche Kostenübernahmeerklärung einzureichen; sobald 
diese Erklärung vorliegt, ist das Anhörverfahren einzuleiten. 

Unabhängig von der Straßenbaulast sind die Städte oder Ge-
meinden, für die eine zweisprachige Beschriftung beantragt wird, 
im Anhörverfahren zu beteiligen. 

Die Kostenübernahmeerklärung ist dem Straßenbaulastträger, 
dem gegenüber die verkehrsrechtliche Anordnung für die zwei-
sprachig niederdeutsche Ortstafel erteilt wird, zu übersenden. 
Der Baulastträger ist somit in der Lage, sich die Kosten erset-
zen zu lassen. 

Die unteren Straßenverkehrsbehörden erlassen verkehrsrechtli-
che Anordnungen für die zweisprachige Beschriftung für alle 
Ortstafeln des Gemeindegebietes (oder der Ortsteile). Die Um-
setzung kann sukzessive erfolgen. Die einheitliche Gestaltung 
der Ortstafeln im Gemeindegebiet ist zeitnah anzustreben.

4 Inkrafttreten

-
blatt für Brandenburg in Kraft.


